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Einmündungen und Grundstückszufahrten ohne erhöhtes Konfliktpotenzial

An untergeordneten Einmündungen und Grundstückszufahrten an denen der Altstadt-Radlring höhengleich geführt wird und 
kein erhöhes Gefahrenpotenzial vorliegt, soll dieser ohne Unterbrechung grün eingefärbt werden. 
Begründung:
Die Grünfärbung zusammen mit der Anhebung gegenüber dem normalen Fahrbahnniveau bewirken eine deutliche Steige-
rung der Sicherheit für Fahrradfahrende und Zufußgehende gegenüber den bislang an diesen Stellen ungefärbten Rad-und 
Fußquerungen.
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Einmündungen und Grundstückszufahrten mit erhöhtem Konfliktpotenzial

Besteht ein besonderes Gefahrenpotenzial an Einmündungen und Grundstückszufahrten trotz Einsatz vorheriger planeri-
scher und baulicher Maßnahmen, soll der Altstadt-Radlring über diese Einmündungen und Zufahrten rot eingefärbt werden.
Begründung:
In den allgemein gültigen Regelwerken und gemäß der Planungsleitlinien (LERA-REM) ist zur Kennzeichnung von besonderen 
Konfliktstellen eine Rotfärbung vorgesehen.
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Einfärbung von Radfurten an signalisierten Knotenpunkten

Das Vorhandensein einer Lichtsignalanlagen deutet auf 
mindestens eine dieser Vorraussetzungen hin:
•	 ein hohes Verkehrsaufkommen mindestens einer der 

drei Verkehrsarten Fuß-, Rad- und Kfz-Verkehr 
•	 eine hohe Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs 

(>30km/h) 
•	 - ein erhöhtes Konfliktpotenzials zwischen sich kreu-

zen den Verkehrsströmen 
•	 viele besonders schutzbedürftige Verkehrsteilnehmer 

(Kinder, Senioren)

An signalisierten Knotenpunkten sollen die Fahrradfurten einschließlich eventuell vorhandener Aufstelltaschen  
über ihre gesamte Länge rot eingefärbt werden.
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Begründung:

Einheitliche und verständliche Verkehrsraumgestaltung
Würde man Radfurten nur an Stellen mit einmündendem Kfz-Verkehr rotfärben, dann müsste man zur Erhaltung einer Ein-
heitlichkeit auch kurze Radfurten über zweistreifige Straßen nur zur Hälfte rotfärben. 
Das erscheint für alle Nutzergruppen wenig nachvollziehbar und erweckt den Eindruck eines „Flickenteppichs“.

zu vermeidende Situationzu vermeidende Situation
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an grüngefärbten Radwegen

an ungefärbten Radwegen

Komplette Rotfärbung im Vergleich zu Teilweise Rotfärbung 

einheitlich & verständlich in allen Situationen weder einheitlich noch verständlich
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Begründung:

Sicherheit bei abgeschalteter Lichtsignalanlage  
Bei abgeschalteter Lichtsignalanlage muss die Sicherheit der sonst durch die Anlage getrennten Verkehrsströme 
gewährleistet sein. Ein Blinklicht erscheint nicht ausreichend geeignet, die Aufmerksamkeit der Kfz-Lenker in dieser 
komplexen Situation auf die querenden Fahrradfahrer*innen vor der querenden Kfz-Fahrbahn zu lenken.

zu vermeidende Situation
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Begründung:

Klare und einheitliche Kennzeichnung und Abgrenzung der Flächen für Fahrradfahrende
Die Wegführung und besonders die Aufstellflächen für Fahrradfahrende in Knotenpunkten sollen einheitlich und allgemein  
verständlich gestaltet sein und eine klare und einfache Orientierung für alle Verkehrsteilnehmer bieten.

zu vermeidende Situation
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Begründung:

Vermeidung von Konflikten zwischen Fuß- und Radverkehr an Knotenpunkten
Eine durchgehende Rotfärbung der Radfahrfurt ist ein wichtiges Mittel zur Lenkung der Verkehrsströme und zur Vermeidung 
von Überschneidungen von Fuß- und Radverkehr. 
Die Vermeidung von Konflikten zwischen Fuß- und Radverkehr muss ein gleichrangiges Ziel zur Betrachtung der Sicherheit 
zwischen Rad- und Kfz-Verkehr an Knotenpunkten sein. 

zu vermeidende Situation
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Was sagen die Regelwerke zur Rotfärbung von Radfurten?
 
Es ist in den einschlägigen Regelwerken keinen Hinweis darauf zu finden, dass eine Rotfärbung von Radfurten an signali-
sierten Knotenpunkten nur auf einem Teil ihrer Gesamtlänge sinnvoll oder empfehlenswert sein könnte. 

Alle Darstellungen bilden eine Rotfärbung auf der Gesamtlänge der Furt ab.

ERA 2010, Bild 50: Beispiel von eingefärbten Radfurten H RSV, Bild 36: Beispiellösung  eines signalisierten Knotenpunktes ...
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Was sagt die Evaluierung Roteinfärbung zur Rotfärbung von Radfurten?
 
Nichts. Die „Evaluierung Rotfärbung“ bezieht sich nach eigenen Aussagen auf die flächige Einfärbung von Radwegen auf freier  
Strecke und betont ausdrücklich, dass Knotenpunkte nicht Bestandteil der Untersuchung waren. 

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Radwege nicht in ihrer Gesamtheit rot eingefärbt werden sollen. Dieser Forderung 
kommt die Stadt München mit der Entscheidung, Radwege gegebenenfalls grün einzufärben, vollumfänglich nach. 
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Wie färben andere deutsche Städte Radfurten an Knotenpunkten ein? 

Es wurde keine (ehrlich!) andere Stadt in Deutschland gefunden, die Radfurten an signalsierten Knotenpunkten nur halb, 
also nur auf der Seite der nicht direkt signalisierten Fahrspuren, einfärbt!
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